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Bekanntmachung Nr. 053/2025 vom 18.09.2025 

 
Bekanntmachung 

des Ergebnisses der Ratswahl 
der Stadt Baesweiler am 14.09.2025 

 
Nachdem der Wahlausschuss das Ergebnis der Ratswahl festgestellt hat, wird dieses gem. § 35 des 
Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) i. V. m. § 63 der Kommunalwahlordnung (KWahlO) hiermit 
bekanntgegeben. 
 

Wahlberechtigte 21.128 

Wähler/innen 11.841 

Ungültige Stimmen    173 

Gültige Stimmen 11.668 

 
 
Die gültigen Stimmen verteilen sich auf die Parteien/Wählergruppen/Einzelbewerber wie folgt: 
 

 
 
Folgende Bewerber/innen wurden gewählt: 
 

1. in den Wahlbezirken direkt gewählt: 
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2. aus den Reservelisten 
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Gemäß § 39 KWahlG können gegen die Gültigkeit der Wahl 
-  jede/r Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 
-  die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl 

teilgenommen haben, sowie 
- die Aufsichtsbehörde 
 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses Einspruch erheben, wenn sie eine 
Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl gem. § 40 Abs. 1 Buchstaben a bis c KWahlG für 
erforderlich halten. Werden der Aufsichtsbehörde nach Ablauf der Frist des Satzes 1 in amtlicher 
Eigenschaft Umstände bekannt, aufgrund derer diese eine Entscheidung über die Gültigkeit der 
Wahl gemäß § 40 Absatz 1 Buchstabe a bis c für erforderlich hält, kann diese innerhalb eines Monats 
nach Bekanntwerden dieser Umstände Einspruch einlegen. Der Einspruch ist beim Wahlleiter 
schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
 
Baesweiler, den 18.09.2025 
 
 
 
Brunner 
Wahlleiter 

 


